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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in der Praxis

Umgangs- und 
Handlungsmöglichkeiten
zur Kostenvermeidung
Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetzes am 18.08.2006 kamen 

eine Reihe von Pflichten auf den Arbeitgeber 

zu. Beachtet der Arbeitgeber die Regelungen 

nicht, muss er damit rechnen, Entschädi-

gungen zu zahlen.

Nicht jeder Arbeitgeber ist beim Umgang mit 

dem Gesetz sattelfest, kennt die schon längst 

auf ihn zugekommenen Verpflichtungen. 

Die nachfolgenden Hinweise haben das Ziel, 

unnötige Kosten zu vermeiden, zeigen beste-

hende Gefahren und sinnvolle Handlungs-

möglichkeiten auf.

Was soll das AGG eigentlich?

Das AGG ist im Grunde einfach ein Verbot 

willkürlicher Entscheidungen.

Der Arbeitgeber muss seine Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter grundsätzlich gleich 

behandeln. Behandelt er sie ungleich, muss 

er dafür einen sachlichen Grund haben. Das 

AGG soll Menschen davor schützen, wegen 

ihrer – unveränderbaren – Eigenschaften 

benachteiligt zu werden, ohne dass es hier-

für gute Gründe gibt. Für den Arbeitgeber 

ist dies oftmals schwer einzuschätzen, zum 

Beispiel sind seine wirtschaftlichen Gründe 

nicht zwangsläufig „gute Gründe“. 

In welchen Situationen wird

geschützt?

Im AGG sind Menschen im Zivilverkehr und 

insbesondere im Arbeitsrecht geschützt. We-

sentliche Vorschrift ist § 2 AGG.

Der Schutz vor Benachteiligung betrifft 

folgende Situationen:

n n Zugang zu unselbständiger und selbstän-

diger Erwerbstätigkeit und beruflichem 

Aufstieg

n n Beschäftigung und Arbeitsbedingungen

n n Beendigung des Beschäftigungsverhält-

nisses (hier gelten die Regelungen des all-

gemeinen Kündigungsschutzes – KSchG 

– und des besonderen Kündigungs-

schutzes)

n n Zugang zur Formen der Berufsberatung, -

bildung, Weiterbildung, Umschulung und 

praktischer Berufserfahrung

n n Mitgliedschaften- und Mitwirkung in Ge-

werkschaften und Arbeitgeberverbänden

n n Sozialschutz einschließlich sozialer Si-

cherheit und der Gesundheitsdienste

n n Sonstige soziale Vergünstigungen

n n Bildung

n n Zugang der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen
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Wovor wird geschützt?

Das AGG schützt vor unmittelbaren Benach-

teiligungen.

Beispiel 1:

Arbeitgeber A ist der Ansicht, dass die Aus-

fallzeiten durch Schwangerschaften und El-

ternzeit, die zu über 90 Prozent durch die 

Mütter erbracht wird für ihn ein viel zu hohes 

unternehmerisches Risiko darstellt, er schal-

tet auf der Suche nach einer Buchhalterin 

oder einem Buchhalter folgende Anzeige:

Engagierte/r Buchhalter/in, Kenntnisse in 

Bilanzbuchhaltung von Vorteil, Bewerbe-

rinnen sollten das 40. Lebensjahr vollendet 

haben. Interessenten melden sich bei …

Hier liegt eine unmittelbare Diskriminierung 

wegen des Alters oder des Geschlechts vor.

Beispiel 2:

Der Arbeitgeber A zahlt allen Vollzeitkräften 

eine Prämie, den Teilzeitkräften aber nicht 

(auch nicht anteilig). 90 Prozent der Teilzeit-

kräfte im Betrieb sind Frauen.

Damit würde eine Frau, die Vollzeit arbeitet 

nicht benachteiligt, da aber die ganz über-

wiegende Anzahl der Teilzeitbeschäftigten 

Frauen sind, liegt hierin eine Benachteili-

gung durch die Hintertür also eine mittelbare 

Benachteilgung vor. Eine Gleichbehandlung 

wäre hingegen gegeben, wenn eine anteilige 

Prämienzahlung erfolgt.

Welche Formen der Benachteiligung 

gibt es also?

§ 3 AGG definiert, welche Formen der Be-

nachteiligung durch das Gesetz erfasst wer-

den:

n n unmittelbare Benachteiligungen, § 3 Abs. 

1 AGG

n n mittelbare Benachteiligungen, § 3 Abs. 2 

AGG

n n Belästigungen, § 3 Abs. 3 AGG

n n Sexuelle Belästigungen, § 3 Abs. 4 AGG

Eine Benachteiligung liegt vor, wenn eine 

Person wegen eines der in § 1 AGG genann-

ten Gründe eine weniger günstige Behand-

lung erfährt als eine andere Person in einer 

vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat 

oder erfahren würde (§ 3 Abs. 1 AGG). Im 

Beispiel 1 werden Frauen unter 40 benach-

teiligt, die Benachteiligung erfolgt sowohl 

hinsichtlich des Geschlechts als auch hin-

sichtlich des Alters. Ein Mann im Alter von 

25 Jahren würde anders behandelt, eine Frau 

im Alter von 42 Jahren auch. 

Die Benachteiligung kann aber nicht nur in 

einem Tun, sondern auch in einem  Unter-

lassen bestehen. Unterlässt der Arbeitgeber 

es, sich schützend vor seinen Mitarbeiter zu 

stellen und ihn so vor der Willkür anderer zu 

schützen, „behandelt“ er ihn.

Ein Unterfall der Benachteiligung ist die Be-

lästigung, sie liegt bei unerwünschten Ver-

haltensweisen vor, die im Zusammenhang 

mit einem Benachteiligungsgrund des § 1 

AGG stehen, insb. wenn ein von Einschüch-
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terungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 

Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-

kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

Beispiel 3:

Der aus Afrika stammende dunkelhäutige A 

wird in der Firma von seinen Kollegen als 

„Bimbo“ bezeichnet, er findet Bananen auf 

seinem Schreibtisch. Der Firmenchef hat 

Kenntnis von den Vorfällen, unternimmt aber 

nichts.

Sowohl die Kollegen als auch der Firmen-

chef schaffen eine entwürdigende Atmosphä-

re und beleidigen den A. 

Eine Variante der Belästigung ist die sexu-

elle Belästigung als unerwünschtes, sexuell 

bestimmtes Verhalten.Es reicht aus, dass das 

Verhalten aus Sicht eines objektiven Beob-

achters unerwünscht ist. Das bedeutet, dass 

der Belästigte das Verhalten nicht zwangs-

läufig als sexuell motiviert erkennen muss, 

sondern nur als solches erkennen kann.

Beispiel 4:

Der unverheiratete A bekommt von sei-

nen Bürokollegen Pornohefte vorgelegt, 

da sie ihn für verklemmt halten. Die Abbil-

dungen zeigen nackte Frauen. A, der seine 

Homosexualität den Kollegen gegenüber 

verschweigt, interessiert sich weder für die 

Hefte noch nimmt er daran Anstoß.

Aus Sicht eines objektive Beobachters stellt 

die Behandlung eine sexuelle Belästigung dar, 

auch wenn der A sich nichts daraus macht, 

unerwünscht ist das Verhalten allemal.

Welche Personen sind im Arbeits-

recht geschützt?

§ 6 AGG definiert, welche Beschäftigten im 

Arbeitsrecht geschützt sind. Es handelt sich 

um:

n n Arbeitnehmer

n n zur Berufsbildung Beschäftigte

n n arbeitnehmerähnliche Personen

n n Heimarbeiter

n n Bewerber

n n ausgeschiedene Arbeitnehmer

Gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 AGG sind jedenfalls 

in Fragen des Zugangs und des beruflichen 

Aufstiegs auch Selbständige und Organmit-

glieder (Geschäftsführer/innen) erfasst.

Muss die Benachteiligung beabsich-

tigt sein?

Nein, es liegt gemäß § 7 AGG bereits eine 

Benachteiligung vor, wenn der Handelnde 

denkt, er benachteiligt.

Beispiel 5:

Der Arbeitgeber beschäftigt einen aus Israel 

stammenden Palästinenser, von dem er an-

nimmt, er gehöre dem Islam an. Wegen der 

vermeintlichen Islam-Zugehörigkeit erhält 

der Arbeitnehmer die Anweisung Freitags 

immer Spätschicht zu arbeiten, damit er nicht 

am Nachmittagsgebet teilnehmen kann. Tat-

sächlich gehört der Palästinenser aber der 

in Israel lebenden christlichen Minderheit 

an und hat deshalb kein Interesse am Frei-

tagsgebet. 
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Es liegt ein Verstoß vor, weil die Absicht des 

Arbeitgebers auf die vermeintliche Religi-

onszugehörigkeit zielt. Gewissermaßen hät-

ten wir hier eine Tat ohne Opfer – abgesehen 

von der Rechtsordnung.

Der Regelfall wird natürlich sein, dass die 

Benachteiligung nicht nur beabsichtigt, son-

dern auch eingetreten ist. 

Wer kann „Täter“ sein?

Nicht nur der Arbeitgeber kann Täter sein. 

Auch der Arbeitgeber kann durch einen Be-

schäftigten benachteiligt werden. Außerdem 

können natürlich auch andere Beschäftigte 

des Arbeitgebers einen anderen Arbeitneh-

mer benachteiligen (vgl. Beispiele 3 und 4).

Welche Merkmale von Personen sind 

im Arbeitsrecht geschützt?

§ 1 AGG nennt folgende Merkmale:

n n Rasse

n n ethnische Herkunft

n n Religion und Weltanschauung

n n Behinderung

n n Alter

n n sexuelle Identität

n n Geschlecht

Was versteht man unter Rasse?

“Rasse“ ist bezogen auf Menschen kein 

wissenschaftlich haltbarer Begriff. Die Be-

zeichnung wird aber dennoch verwandt, weil 

die EU-Richtlinie (2000/43/EG), auf der 

das AGG auch beruht am Sprachgebrauch 

ansetzt und sich praktisch alle Europäer ei-

nen Begriff von Rassismus machen können. 

Das Gesetz setzt nicht das Vorhandensein 

menschlicher Rassen voraus, sondern setzt 

am rassistischen Verhalten an, das durch Per-

sonen gezeigt wird, die der Vorstellung ver-

schiedener menschlicher Rassen und einem 

damit verbundenen unterschiedlichen Wert 

anhängen.

Was ist ethnische Herkunft?

Die ethnische Herkunft erfasst Heimat und 

Herkunft. Herkunft ist die sozial-ökono-

mische Herkunft Basis, Heimat landsmann-

schaftliche Zugehörigkeit. Es handelt sich 

eher um persönlichkeitsprägende Faktoren 

aus der Sozialisation und Verwurzelung 

eines Menschen.

Der Schutzbereich weist erhebliche Über-

schneidungen zu der Benachteiligung wegen 

der Rasse oder wegen der Religion/Weltan-

schauung auf. 

Beispiel 6:

Der Arbeitgeber erfährt vor der Einstellung, 

dass der Bewerber Jude ist. Daraufhin sieht 

er von der Einstellung ab, da er keine Juden 

beschäftigen will. Dies ist möglicherweise 

religiös motiviert, tatsächlich aber dürften 

bei einer solchen Entscheidung rassistische 

Motive eine Rolle spielen, am Rande könnte 

die Sozialisation des betreffenden Bewerbers 

eine Rolle spielen, da der Arbeitgeber unter-

stellt, dass der Bewerber in dem „fremden“ 

Kulturkreis verhaftet sei.
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Was sind Religion und Welt-

anschauung?

Religion und Weltanschauung sind verhält-

nismäßig schwer zu definieren.

Die Religion ist eine subjektive Gewissheit 

über eine Eingliederung des Einzelnen in ei-

nen Gesamtzusammenhang. Religion ist in 

der Regel wissenschaftlichen Erkenntnissen 

nicht abschließend zugänglich. Die Religion 

hat einen überweltlichen Bezugspunkt, der 

Gegenstand religiöser Ausübung ist, zum 

Beispiel durch Gebete oder Meditation.

Weltanschauungen sind gedankliche Sys-

teme, die das Weltgeschehen in großen Zu-

sammenhängen werten, ohne dabei auf Gott, 

das Jenseits oder überhaupt auf Transzen-

denz zu verweisen. Der Begriff ist allerdings 

eng zu verstehen. So ist der Betrieb eines 

Wirtschaftsunternehmens in den Augen des 

Bundesverfassungsgericht keine Weltan-

schauung (Scientology). Auch ist nicht jede 

Einstellung zum Leben an sich schon eine 

Weltanschauung. Kommt ein Arbeitnehmer 

auf die Idee, sich ab sofort nur noch von 

rohen Eiern zu ernähren, ist dies noch keine 

Weltanschauung.

Was ist Behinderung?

Der Begriff der Behinderung erfasst körper-

liche, geistige oder seelische Defizite und 

geht über den in § 2 Abs. 1 SGB IX ver-

wandten Begriff hinaus. Behinderung meint 

nicht Schwerbehinderung, sondern jede Be-

einträchtigung. Auf die Art der Verursachung 

oder gar ein Verschulden des Betroffenen 

kommt es nicht an. Das Leiden muss länger 

andauern, also nicht nur für kurze Zeit beste-

hen und vorübergehender Natur sein. 

Beispiel:

Der Skifaher kuriert innerhalb von drei Mo-

naten einen Beinbruch aus – keine Behin-

derung; Dem Skifahrer erfrieren die Zehen, 

die amputiert werden mussten, Folge sind 

Einschränkungen der Gehfähigkeit und des 

Gleichgewicht haltens – Behinderung.

Erfasst sind Beeinträchtigungen der Bewe-

gungsfähigkeit zum Beispiel Mängel in der 

Geh-, Stütz- und Bewegungsfähigkeit. Ent-

stellungen insbesondere im Gesicht, Stimm-, 

Sprech-, Sprachstörungen, Störungen der 

Seh- oder Hörfähigkeit (körperliche Behin-

derung); Geistige Störungen in messbarem 

Bereich einer Funktionsstörung (zum Bei-

spiel Debilität, Senilität, Lernbehinderung); 

Seelische Störungen sind im Unterschied 

zu geistigen Störungen nicht messbar, (zum 

Beispiel Suchtkrankheiten, Anfallsleiden).

Behinderung liegt auch nur dann vor, wenn 

die Beeinträchtigung nicht lebenstypisch ist. 

Altersweitsichtigkeit ist keine Behinderung, 

sondern eine alterstypische Entwicklung. 

Die Behinderung liegt aber nur vor, wenn die 

Beeinträchtigung regelwidrig ist. 

Was ist Benachteiligung wegen des 

Alters?

Eine unterschiedliche Behandlung wegen des 

Lebensalters ist grundsätzlich unzulässig. 

Geschützt wird nicht nur der alte Mensch, 

sondern auch der junge.
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Beispiel 7:

Der Arbeitgeber sucht in der Stellenanzeige 

eine neue Kraft für ein junges Team – nicht 

über 30 Jahre.

Beispiel 8:

Der Arbeitgeber sucht in der Stellenanzeige 

eine erfahrene Kraft im Alter von mindestens 

40 Jahren.

Beispiel 9:

Der Arbeitgeber gewährt Arbeitnehmern bis 

30 Jahren 26 Tage Urlaub, ab 31 bis 45 Jah-

re 28 Tage Urlaub und den Mitarbeitern ab 

46 Jahren 30 Tage Urlaub im Jahr.

Alle Beispiele enthalten Benachteiligungen 

wegen des Alters. Dies ist aber noch nicht 

gleichbedeutend mit einer unzulässigen Be-

nachteiligung.

Was ist sexuelle Identität?

Gemeint ist die sexuelle Einstellung und 

subjektive Lebensweise, also Heterosexua-

lität, Homosexualität, Bisexualität, Transse-

xualität.

Was ist Benachteiligung wegen des 

Geschlechts?

Das Geschlecht ist ein objektives Merkmal, 

nämlich männlich oder weiblich, außerdem 

noch zwischengeschlechtlich (Hermaphro-

diten).

Welche Zahlungsverpflichtungen 

drohen?

Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 AGG hat der Ar-

beitgeber den entstandenen Schaden erset-

zen und eine angemessene Entschädigung 

für den nicht vermögensrechtlichen Schaden 

zu leisten. Absatz 2 nennt eine Höchstgrenze 

von bis zu drei Monatsgehältern, wenn ein 

Bewerber auch bei Nichtbenachteiligung die 

Stelle nicht bekommen hätte. Dies bedeutet 

im Umkehrschluss, dass der am besten ge-

eignete Bewerber auch mehr als drei Mo-

natsgehälter für sich beanspruchen kann.

Außerdem ist der Geschädigte im Falle ei-

ner Belästigung oder sexuellen Belästigung 

gem. § 14 AGG berechtigt, die Arbeitsleis-

tung zu verweigern. Voraussetzung ist ledig-

lich die Untätigkeit des Arbeitgebers oder die 

Durchführung offensichtlich ungeeigneter 

Maßnahmen, um die Belästigungen zu un-

terbinden. Der Arbeitgeber bleibt hingegen 

in seiner Lohnzahlungspflicht. 

Wer muss eigentlich was beweisen?

Im Konfliktfalle erhält der Betroffene eine 

Beweiserleichterung. In der Regel wird also 

der Arbeitnehmer lediglich Indizien für eine 

Benachteiligung beziehungsweise Belästi-

gung nennen müssen. Es genügt gem. § 22 

AGG die Vermutung einer Benachteiligung, 

so dass in der Regel der Arbeitgeber wird be-

weisen müssen, dass kein Verstoß gegen den 

Schutz vor Benachteiligung vorliegt. Er wird 

also entweder darlegen und beweisen müs-

sen, dass es schon keine Benachteiligung gab 

oder aber dass die benachteiligende Behand-

lung von der Rechtsordnung gedeckt ist. 
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Wann ist unterschiedliche Behand-

lung zulässig?

Die Frage, wann aber unterschiedliche Be-

handlungen von der Rechtsordnung gedeckt 

ist, ist schwierig zu beantworten. Das AGG 

enthält hierbei nämlich mit den §§ 8 bis 10 

Regelungen schwer beschreibbare Grenzen.

Eine unterschiedliche Behandlung soll hin-

sichtlich der beruflichen Anforderungen zu-

lässig sein, wenn der damit verfolgte Zweck 

rechtmäßig und die Anforderung angemes-

sen ist (so § 8 Abs. 1 am Ende). Früher war 

im Sinne des § 611a BGB eine Benachtei-

ligung wegen des Geschlechts nur dann 

gerechtfertigt, wenn das eine Geschlecht un-

verzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit 

war. Die heutige Fassung klingt hiergegen 

weicher.

Beispiel 10:

Die A gründet eine Frauenfahrschule. Sie 

beschäftigt nur Frauen und hat auch nur 

Kundinnen. 

Nach der alten Rechtslage hätte dieses Kon-

zept Männer als Fahrlehrer in unzulässiger 

Weise benachteiligt, da auch ein Mann fä-

hig gewesen wäre, Frauen das Fahren bei-

zubringen (das Geschlecht war damit nicht 

unverzichtbare Voraussetzung für die Ar-

beitsleistung).

Nach heutiger Rechtslage könnte man darauf 

abstellen, dass die unternehmerische Kon-

zeption nicht von dem Willen getragen wird, 

Männer zu benachteiligen, sondern Frauen 

beim Fahren lernen größere Freiräume zu 

ermöglichen. Denkbar also, dass es eine ge-

rechtfertigte Benachteiligung ist.

Beispiel 11:

Die A gründet ein Rechtsanwaltsbüro, sie 

arbeitet nur auf den Rechtsgebieten Fami-

lienrecht, Umweltschutz und Mietrecht. Sie 

vertritt nur Frauen und beschäftigt in ihrer 

Kanzlei nur lesbische Frauen. Die heterose-

xuelle B und der schwule C. bewerben sich 

als Anwältin beziehungsweise als Rechtsan-

waltsgehilfe bei A.

Geschlecht und sexuelle Identität werden 

hier schwerlich wesentliche und entschei-

dende berufliche Anforderungen darstellen, 

deren Zweck und Anforderung auch noch an-

gemessen sind. Hier handelt es sich schlicht 

um eine nicht gerechtfertigte Benachteili-

gung wegen sexueller Identität beziehungs-

weise Geschlechtszugehörigkeit.

Gerechtfertigt kann die unterschiedliche 

Behandlung in erster Linie im Falle der un-

mittelbaren Benachteiligung sein. Bei Beläs-

tigungen und sexuellen Belästigungen gibt 

es natürlich keine Rechtfertigung.

Die Stellenausschreibung

Beispiel 12:

„Alteingesessenes bayerisches Unterneh-

men sucht gestandenen Charakter als Pro-

duktionsleiter. Sie sollten über langjährige 

Berufserfahrung in der Lebensmittelindus-

trie verfügen und sich auch regional hier zu-

hause fühlen. Sie sind mindestens 40 Jahre 

alt und haben Führungerfahrung. Ihr Ver-
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antwortungsbewusstsein zeigen Sie auch im 

familiären Bereich durch eigene Familie, eh-

renamtliches Engagement in Kirche und Ge-

meinwesen weist Ihre sozial Kompetenz und 

Ihren Teamgeist aus. Treffen diese Merkmale 

zu, dann sind Sie unser Mann“

Wer so ausschreibt, hat schon verloren. Aus-

schreibungen haben so neutral, wie möglich 

zu erfolgen. In dieser Anzeige sind Indizien zu 

entdecken für die Benachteiligung wegen Ge-

schlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller 

Identität. Sämtliche dieser Indizien könnten 

die Kostenfolge des § 15 AGG auslösen. 

Die Anzeige könnte aber anders lauten.

Beispiel 13:

„Alteingesessenes bayerisches Unterneh-

men der Lebensmittelindustrie sucht einen 

Produktionsleiter/eine Produktionsleiterin. 

Langjährige Branchenkenntnis in der Le-

bensmittelindustrie und Führungserfahrung 

sind für die Position unerlässlich. Sie sind 

verantwortungsbewusst, durchsetzungsstark 

und haben Teamgeist. Wenn Sie sich ein Le-

ben in unserer schönen bayerischen Klein-

stadt vorstellen können, freuen wir uns auf 

Ihre Bewerbung.“

Personalauswahl und Bewerbungs-

gespräche

Das AGG soll Ungleichbehandlungen auf-

grund von Willkür verhindern, aber nicht den 

Vertragspartnern jeden Entscheidungswillen 

nehmen. Deshalb ist es empfehlenswer, Per-

sonalentscheidungen nachvollziehbar zu ge-

stalten.

Dazu gehört von vorneherein eine sinnvolle 

Vorbereitung der Personalauswahl bezieh-

nungsweise der Bewerbergespräche.

Welche Vorstellungen der Arbeitgeber von 

dem künftigen Stelleninhaber beziehungs-

weise der Stelleninhaberin hat, lässt sich 

dokumentieren. Es sollten harte und weiche 

Kriterien niedergelegt werden.

Beispiele für „harte Kriterien“: 

n n Berufsausbildung

n n Note

n n Hochschulstudium

n n Note

n n Zusatzqualifikationen

n n Note

n n Sprachkenntnisse

n Auslandsaufenthalte

n n Akademische Titel

n n Berufserfahrung

n n Projektarbeit

n n Führungserfahrung

n n Fehlerfreie Bewerbungsunterlagen

n n Gehaltswünsche

n n Grad der Erfüllung der Stellenausschrei-

bung

n n Religion

Protokollierung welche Bewerber/innen, 

warum geladen werden.

Im Gespräch können dann darüber hinaus 

persönliche Eindrücke und damit auch wei-

che Kriterien eingeführt werden.

Beispiele für „weiche Kriterien“:

n n Vorkenntnisse über das Unternehmen
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n n Offenheit

n n Sympathieträger

n n Zuhörfähigkeit

n n Flexibilität

n n Ausdrucksfähigkeit

Protokollierung, welchen Eindruck die Be-

werber/innen und warum hinterlassen ha-

ben.

Der Vorteil dieser Methode liegt auf der 

Hand. Die Auswahl wird da sie fortlaufend 

dokumentiert wird, sehr viel nachvollzieh-

barer. Damit aber lassen sich eventuell doch 

vorhandene Indizien für eine Benachteili-

gung entkräften. Zumal diese Vorgehens-

weise auch tatsächlich geeignet ist, eine 

Benachteiligung einzelner zu vermeiden. 

Dass im Ende auch die weichen Faktoren, 

sozusagen die „Chemie“ über die Stellen-

vergabe mitentscheidet, soll das AGG nicht 

verhindern. 

Bewerbungsunterlagen mit oder 

ohne Bild

Aus dem angloamerikanischen Bereich ge-

hen auch bei uns Firmen verstärkt zu einer 

Bewerbungspraxis ohne Lichtbilder in den 

Bewerbungsmappen über. Grundsätzlich ist 

das Anfordern von Bildern nicht verboten 

und es ist auch nicht generell abzulehnen. 

Überspitzt gesagt, Benachteiligung wegen 

unterdurchschnittlichen Aussehens ist nicht 

unter Schutz gestellt. Allerdings kann es dort 

zu Schwierigkeiten kommen, wo es sicht-

bare Bezüge zu geschützten Kriterien gibt. 

Etwa im Falle sichtbarer Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten ethnischen Gruppe. Wird 

dies dann nicht ohnehin schon im Namen 

deutlich, kann das Bild als Indiz Bedeutung 

gewinnen.

Beispiel 14:

Der Bewerber Thomas Schmidt wurde als 

Kind aus Vietnam adoptiert. Der Bewerbung 

ist kein Bild beigefügt. Er wird eingeladen, 

schon zu Beginn des Gesprächs äußert der 

Interviewer sich von den asiatischen Zügen 

überrascht, er habe sich Herrn Schmidt so 

nicht vorgestellt. Auf den vietnamesischen 

Geburtsort habe er nicht geachtet.

Wird Herr Schmidt abgelehnt, könnten die 

Äußerungen des Interviewers Bedeutung ge-

winnen. Es können Anhaltspunkte für eine 

Benachteiligung wegen seiner ethnischen 

Zugehörigkeit sein. Im angloamerikanischen 

Ausland wird von Doppelbewerbungen be-

richtet, in denen identische persönliche 

Voraussetzungen genannt werden, einmal 

mit einem einheimischen Namen ohne Bild 

und ein weiteres mal mit dem „fremd“ klin-

genden Namen oder mit dem Bild, das die 

ethnisches Herkunft erkennen lässt. Erfolgt 

die Einladung an den Bewerber mit dem ein-

heimischen Namen ohne Bild, liegt ein Be-

nachteiligungsindiz vor.

Die Gestaltung von Auswahl-

richtlinien

In Betrieben mit einem Betriebsrat können 

beziehungsweise müssen auf Wunsch des 

Betriebsrats Auswahlrichtlinien zur Stellen-

besetzung errichtet werden. Diese Richtli-

nien haben vor dem Hintergrund des AGG 
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und des § 75 BetrVG den Grundsätzen der 

Gleichbehandlung Rechnung zu tragen.

Die Richtlinien können zum Beispiel ent-

halten, welche Ziele mit bestimmten Stel-

lenbesetzungen bewirkt werden sollen. So 

könnte eine Erhöhung des Frauenanteils 

Männer benachteiligen, es müsste dann klar 

gestellt werden, dass die Auswahl nicht au-

tomatisch zugunsten der Frau ausgehen darf, 

sondern die Bewerber nebeneinander be-

trachtet werden müssen. Eine Bevorzugung 

von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

mit Familienpflichten kann eine Benachtei-

ligung von Arbeitnehmern beziehungsweise 

Arbeitnehmerinnen mit anderen Lebensge-

staltungen mit sich bringen, jedenfalls dann, 

wenn auf diese Weise zumindest mittelbar, 

homosexuelle Arbeitnehmer oder Arbeitneh-

merinnen benachteiligt werden. Soweit der 

Status der Ehe Vorteile bringt, wird es sich 

im Arbeitsrecht schwer begründen lassen, 

wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft 

anders behandelt wird.

Beispiel 15:

Der Arbeitgeber führt einen Verheiratetenzu-

schlag ein, weil er der Ansicht ist, dass ver-

heiratete Arbeitnehmer stressresistenter sind 

als unverheiratete und außerdem besser er-

holt. Der homosexuelle A. möchte auch den 

Verheiratetenzuschlag, da er in einer einge-

tragenen Lebenspartnerschaft lebt.

Der Arbeitgeber darf zwar zwischen eheli-

chen und nicht ehelichen Partnerschaften 

unterscheiden, die eingetragene Lebens-

partnerschaft ist aber keine nicht eheliche 

Partnerschaft und wäre demzufolge schutz-

würdig. A hätte den Anspruch auf den Ver-

heiratetenzuschlag.

Was kann ein Arbeitnehmer gegen 

Benachteiligung tun?

Zu unterscheiden ist, wo ihm beziehungs-

weise ihr diese Benachteiligung widerfährt.

Benachteiligung im Bewerbungs-

verfahren:

Im Bewerbungsverfahren kann bei Vorliegen 

von Indizien eine Entschädigungsklage er-

hoben werden.

Beispiel 16:

In der Stellenausschreibung eines Friseur-

salons wird eindeutig nur eine Frau gesucht 

(Friseurin mit Berufserfahrung), A bewirbt 

sich und bekommt sofort seine Bewerbungs-

unterlagen trotz siebenjähriger Berufser-

fahrung zurück. Später erkundigt er sich 

und erfährt, dass eine Frau mit fünfjähriger 

Berufserfahrung die Stelle bekommen hat. 

Hier spricht der erste Schein für eine unzu-

lässige Benachteiligung. Die auf eine Frau 

beschränkte Ausschreibung ist ein Indiz.

Ausnahmsweise könnte diese Benachteili-

gung gerechtfertigt sein, allerdings wird es 

schwer begründbar sein, warum nur eine 

Frau die Stelle als Friseurin ausfüllen kann.

Benachteiligung am Arbeitsplatz:

Aufgrund der Vielschichtigkeit von Angrif-

fen und der Tatsache, dass sich der Betrof-

fene am Arbeitsplatz Anfeindungen kaum 

entziehen kann, sollte der Arbeitnehmer 
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sämtliche Vorfälle aufschreiben und dabei 

die beteiligten Personen aufführen (Täter, 

Zuschauer), also ein sogenanntes Mob-

bing-Tagebuch führen. Der Vorgesetzte ist 

einzuschalten und falls vorhanden der Be-

triebsrat. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 

eine innerbetriebliche Beschwerdestelle 

einzurichten, an die sich der Arbeitnehmer 

wenden kann.

Der Betroffene ist immer darauf angewiesen, 

dass der Arbeitgeber reagiert und die Schika-

nen und Anfeindungen nicht duldet oder sich 

gar an ihnen beteiligt. Sollte der Arbeitgeber 

nicht adäquat reagieren, kann der Betroffene 

die Arbeitsleistung ohne Lohnverlust einstel-

len, § 14 AGG.

Realistischerweise muss der Betroffene aber 

damit rechnen, dass er Steine ins Rollen 

bringt. Es ist sehr empfehlenswert, im Vor-

feld professionellen Rat einzuholen, Situati-

onen zu reflektieren und den Indizwert des 

Erlebten zu gewichten. Nicht jede Handlung 

ist auch eine Benachteiligung oder Belästi-

gung im Rechtssinne. 

Wie beugt der kluge Arbeitgeber vor?

Der Arbeitgeber macht sich den Umgang mit 

dem AGG leichter, wenn er seiner Beleg-

schaft rechtzeitig signalisiert, dass er einen 

respektvollen und toleranten Umgang mit-

einander erwartet.

Im § 12 AGG werden dem Arbeitgeber 

Pflichten auferlegt. Er muss zum Schutz 

vor Benachteiligung erforderliche Maßnah-

men durchführen (§ 12 Abs. 1 AGG), er soll 

insbesondere im Rahmen von Fortbildung-

maßnahmen den Schutz vor Benachteili-

gung einleiten (§ 12 Abs. 2 AGG), er muss 

bei Benachteiligung durch Belegschafts-

mitglieder oder Dritte in geeigneter Weise 

gegensteuern (§ 12 Abs. 3 und 4 AGG) und 

er ist verpflichtet, die Regelungen des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie 

die besondere Regelung zur Klageerhebung 

im Arbeitsgerichtsgesetz (§ 61 b ArbGG) im 

Betrieb bekanntzumachen beziehungsweise 

auszulegen.

Viele Arbeitgeber werden sich fragen, wel-

che Maßnahmen denn erforderlich sind und 

wie aufwendig es ist, diese Verpflichtungen 

zu erfüllen.

Eine Übergabe des Gesetzestextes genügt 

nicht. Dass er ausgelegt werden muss, zeigt, 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen 

Einsicht nehmen können. Eine Schulung 

verlangt aber darüber hinaus gehende Infor-

mation. Beispielsweise können Lerninhalte 

gesprächsweise oder in Workshops vermit-

telt werden. Denkbar ist ein Informations-

blatt mit Frage-und-Antwortspiel (Lösung 

beigefügen) oder ein entsprechendes E-Lear-

ning-Programm, empfehlenswert ist aber 

jedenfalls eine gegenseitige Verpflichtungs-

erklärung über das Miteinander im Betrieb 

oder – wenn ein Betriebsrat vorhanden ist – 

eine entsprechende Betriebsvereinbarungen. 

Diese Verpflichtungserklärungen oder Ver-

einbarungen firmieren oft als „Verhaltensko-

dex“ oder neudeutsch „Code of Conduct“.
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Die Firma und ihre Beschäftigten achten jede Person gleicherma-
ßen. Der folgende Verhaltenskodex gilt für die Firmenleitung einschließlich ihrer Or-
gane als auch für und gegenüber jedem Beschäftigten der Firma .

Die Firma und ihre Arbeitnehmer sind verpflichtet, jede Art von 
unmittelbarer oder mittelbarer Benachteiligung aus Gründen der Rasse, wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu unterlassen.

Benachteiligt ist ein Betroffener, wenn er eine ungünstigere Behandlung erfährt, 
erfahren wird oder erfahren könnte, als eine andere Person, die nicht das Benachtei-
ligungsmerkmal aufweist, in vergleichbarer Situation erfährt. Maßstab ist hierbei, dass 
bereits jedes Verhalten zu unterbleiben hat, aufgrund dessen sich eine  betroffene 
Person benachteiligt fühlen kann. Eine Benachteiligung liegt auch vor, wenn ein Dritter 
aufgrund eines der oben genannten Merkmale benachteiligt wird.

Jede Form der Herabsetzung oder Beleidigung hat, auch wenn sie nicht direkt gegen-
über dem Betroffenen geäußert wird, zu unterbleiben. Insbesondere hat die sexuelle 
Belästigung zu unterbleiben. Hierbei handelt es sich um aus objektiver Sicht als sexu-
ell motiviert anzusehenden Verhalten, das für den Betroffenen potentiell unerwünscht 
ist. Verhalten, Darstellungen und Äußerungen, die auch nur potentiell in sexueller 
Hinsicht verstanden werden können, haben zu unterbleiben.

Soweit in dieser Vereinbarung nur die grammatisch maskuline Form für die Bezeich-
nung der Beteiligten verwandt wurde, dient dies ausschließlich der Lesbarkeit und 
erfasst selbstverständlich auch die weiblichen Betroffenen.

Als Zeuge einer Benachteiligung tritt der Arbeitnehmer dieser Benachteiligung und 
seinem Verursacher in geeigneter Form entgegen oder wendet sich an seinen Vorge-
setzten.

Die Firma  und ihre Arbeitnehmer stimmen darin überein, dass die-
se Regelungen einzuhalten sind und ein Verstoß zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
führt.

Ort, Datum 

Arbeitgeber     Arbeitnehmer/in

Beispiel einer Verpflichtungserklärung:
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Schlussbemerkung

Mit den vorgenannten Antworten und An-

regungen sollte der Weg zu einem vernünf-

tigem Umgang miteinander und dem AGG 

geebnet sein. Mancher Konflikt wird sich 

dennoch nicht vermeiden lassen. Entschei-

dend ist deshalb, dass sich der Arbeitgeber 

seinen Verpflichtungen nicht entzieht, son-

dern im Umgang mit dem AGG sicher und 

konsequent auftritt. Für die Belegschaft gilt, 

dass sich die einzelnen ihrer Verantwortung 

bewusst sind und diskriminierendem Verhal-

ten eine Absage erteilen. Betroffene sind ge-

halten, sich zu wehren. Die Mittel hat ihnen 

der Gesetzgeber an die Hand gegeben.
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